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Satzung  

Freundeskreis des Kyffhäuser-Gymnasium e.V.  
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

  

1. Der Verein trägt den Namen „Freundeskreis des Kyffhäuser-Gymnasium e.V.“ 

und ist im Vereinsregister unter der Nummer „VR 440271“ eingetragen.  

2. Der Sitz des Vereins ist in Bad Frankenhausen.  

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

  

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins  

  

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung.  

2. Der Zweck wird insbesondere erfüllt durch:  

a) ideelle und materielle Unterstützung des Kyffhäuser-Gymnasiums (§ 58 Nr. 

1 AO)  

b) die Unterstützung der Schule in all ihren vielfältigen Bildungsangeboten in 

enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Schule,  

c) die Gewährung von Zuwendungen an die Schule zu Einrichtungs-, Bau- und 

Veranstaltungswünschen, für die keine oder ungenügende Haushaltsmittel 

zur Verfügung stehen,  

d) die Wahrung der Bindung der ehemaligen Schüler untereinander und mit der 

Schule sowie aller früheren Frankenhäuser Abiturjahrgänge und deren 

Lehrer und Betreuer  

e) die Förderung würdiger Schüler und Schülerinnen für vorbildlichen Einsatz 

und besondere Leistungen durch Preise und Stiftungen im Einvernehmen 

mit der Schulleitung. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordung (§§ 51 

bis 68 AO). Die Tätigkeit des Vereins ist selbstlos und verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke.  

4. Mittel dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die  

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

5. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  

a) Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können sie eine angemessene 

Aufwandspauschale bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26a 

EStG erhalten. 

b) Die weiteren Mitglieder des Vereins üben ihre Tätigkeit ebenfalls 

grundsätzlich ehrenamtlich aus. Die ihnen hierbei entstehenden Aufwände 

werden ihnen erstattet. 
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§ 3 Mitgliedschaft  

  

1. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person 

oder Personenvereinigung werden, die sich zu den in § 2 niedergelegten Zielen 

bekennt.  

2. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet auf schriftlichen Antrag der 

geschäftsführende Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen 

abgelehnt werden. Gegen die Ablehnung kann innerhalb eines Monats nach 

Zugang die Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung beantragt 

werden.  

3. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich in besonderer 

Weise um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder 

werden vom Vorstand vorgeschlagen und sind von der nächsten 

Mitgliederversammlung zu bestätigen. Sie sind von der Beitragszahlung befreit 

und haben Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung.  

  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

  

1. Die Mitgliedschaft endet durch  

a) Austritt, die Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen und dem Vorstand 

drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres zugehen. Eine Kündigung wird 

erst zum Ablauf des Kalenderjahres wirksam.  

b) Tod des Mitglieds oder Auflösung der juristischen Person;  

c) Ausschluss aus wichtigem Grund. Darüber entscheidet der erweiterte 

Vorstand durch Beschluss. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

wenn ein Mitglied einen schweren Verstoß gegen den Zweck des Vereins 

begeht oder dessen Ansehen schädigt. Vor einer Entscheidung ist der/dem 

Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Der Beschluss des 

Vorstandes ist mit einer Begründung versehen dem Mitglied schriftlich 

mitzuteilen. Gegen diese Entscheidung kann die/der Ausgeschlossene beim 

Vorstand binnen eines Monats nach Empfang der Mitteilung schriftlich 

Widerspruch einlegen. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet 

dann über den Ausschluss.  

d) Wenn ein Mitglied mit der Zahlung von mehr als einem Jahresbeitrag im 

Rückstand ist, kann es aus der Mitgliederliste gestrichen werden.  

2. Im Falle des Ausscheidens besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des 

entrichteten Jahresbeitrages.  

  

§ 5 Beiträge und Spenden  

  

1. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres im Voraus zu 

entrichten. Der Vorstand erlässt eine Beitragsordnung.  

2. Die Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks sollen ferner durch Spenden, 

Zuwendungen, öffentliche Zuschüsse und die Bearbeitung von Projekten und  

Forschungsaufträgen von Körperschaften des öffentlichen Rechts und privaten 

Einrichtungen aufgebracht werden.  

3. Die Verwendung der Mittel richtet sich nach einem vom Vorstand des Vereins 

für das Kalenderjahr aufzustellenden Finanzplan.  
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§ 6 Organe  

  

Organe des Vereins sind  

a) die Mitgliederversammlung  

b) der Vorstand und  

c) der erweiterte Vorstand.  

  

§ 7 Mitgliederversammlung  

  

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung, die jährlich durchzuführen ist.  

a) Die Einladung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Termin durch 

Veröffentlichung auf der Website des Kyffhäuser-Gymnasiums, per E-Mail 

an die dem Verein zuletzt bekannte E-Mail-Adresse und durch Aushang in 

der Schule unter Angabe der Tagesordnung.  

b) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der 

Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.  

c) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn 

mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich beantragt.  

2. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder einem anderen 

Mitglied des Vorstandes geleitet.  

a) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 

beschlussfähig. Sie beschließt über Anträge mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nicht anderes 

bestimmt.  

b) Gewählt wird in offener Abstimmung. Wird von einem Viertel der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die geheime Wahl verlangt, muss 

die Abstimmung geheim erfolgen.  

c) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Mitglieder, die das 16. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, sind durch eine gesetzliche Vertretung, die bei der 

Abstimmung persönlich anwesend sein muss, stimmberechtigt.  

d) Werden auf einer Mitgliederversammlung Dringlichkeitsanträge gestellt, 

beschließt die Versammlung zunächst mit Zwei-Drittel-Mehrheit über die 

Dringlichkeit. Bei Bestätigung der Dringlichkeit kann über den Antrag in der 

Versammlung beraten und beschlossen werden. Dringlichkeitsanträge auf 

Abänderung der Satzung sind nicht zulässig.  

e) Für Wahlen gilt Folgendes:  

Hat im ersten Wahlgang keine der kandidierenden Personen die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 

beiden Personen statt, welche die höchsten Stimmzahlen erreicht haben.  

Gewählt ist dann die Person, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt.  

3. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:  

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfung  

b) Entlastung des Vorstandes  

c) Wahl (ggf. auch Abwahl) des Vorstandes  

d) Wahl von zwei Kassenprüfer/innen, die nicht dem Vorstand angehören  

e) Bestätigung der Ernennung von Ehrenmitgliedern  

f) Bestätigung der vom Vorstand bestellten Beisitzer/innen  

https://kyffhaeusergymnasium.de/
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g) Festsetzung der Mindesthöhe des Mitgliedsbeitrags  

h) Beratung über die geplante Verwendung der Mittel (Finanzplan)  

i) Änderung der Satzung (Ausnahme § 11 Abs.1)  

j) Auflösung des Vereins  

4. Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll 

anzufertigen, das von der Protokollführung zu unterschreiben und von der 

Versammlungsleitung gegenzuzeichnen ist.  

  

§ 8 Kassenprüfer  

  

1. Die Kasse und die Rechnungslegung des Vereins werden mindestens einmal 

im Jahr von den Kassenprüfern geprüft, die hierzu von der 

Mitgliederversammlung für jeweils drei Geschäftsjahre zu wählen sind. Die 

Kassenprüfer dürfen weder Mitglieder des Vorstandes noch Angestellte des 

Vereins sein.  

2. Sie erstatten in der dem Geschäftsjahr folgenden Mitgliederversammlung 

Bericht und empfehlen bei ordnungsgemäßer Kassenführung der 

Mitgliederversammlung die Entlastung.  

  

§ 9 Vorstand  

  

1. Der Vorstand besteht aus  

  

a) dem Vorsitzenden  

b) einem stellvertretenden Vorsitzenden  

c) dem Schatzmeister  

  

2. Je zwei Mitglieder des Vorstands vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich 

und außergerichtlich. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins 

und die in der Satzung oder von der Mitgliederversammlung übertragenen 

Geschäfte aus.  

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von drei 

Jahren gewählt; Wiederwahl ist möglich. Der erweiterte Vorstand bleibt bis zur 

Konstituierung des neuen Vorstandes im Amt.  

  

4. Außer den dem Vorstand in dieser Satzung oder von der 

Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben führt der Vorstand die 

laufenden Geschäfte des Vereins. Er kann den Vorsitzenden oder Mitglieder des 

erweiterten Vorstandes (§ 10) widerruflich zur Führung einzelner Geschäfte 

bevollmächtigen und auch besondere Zuständigkeiten auf einzelne Mitglieder 

übertragen.  

 

5. Beschlüsse des Vorstands bis zu einem Betrag von 500 Euro werden mit 

einfacher Mehrheit gefasst, sie können in Textform im Umlaufverfahren gefasst 

werden. Für Ausgaben über 500 Euro ist der erweiterte Vorstand zu beteiligen. 

 

  



Seite 5 von 5 

§ 10 Erweiterter Vorstand  

  

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus  

a) dem Vorstand (§ 9)  

b) dem amtierenden Schulleiter  

c) dem amtierenden Schulelternsprecher  

d) dem amtierenden Schülersprecher  

e) Beisitzer  

  

2. Der Vorstand kann Beisitzer berufen.  

3. Zu Vorstandsitzungen ist grundsätzlich der erweiterte Vorstand einzuberufen.  

4. Ein Mitglied des erweiterten Vorstands kann nur aus wichtigem Grund 

abberufen werden. Wichtige Gründe sind insbesondere grobe Pflichtverletzung. 

5. Beschlüsse des erweiterten Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

Sie können in Textform im Umlaufverfahren gefasst werden.  

  

§ 11 Satzungsänderung  

  

1. Satzungsänderungen formeller Art, die durch gerichtliche oder behördliche 

Auflagen erforderlich werden, kann der Vorstand in eigener Zuständigkeit 

beschließen und durchführen. Diese Satzungsänderungen sind den Mitgliedern 

in geeigneter Form, spätestens jedoch zur nächsten Mitgliederversammlung 

bekannt zu geben.  

2. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der 

Einberufung zur Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt gesondert 

aufgeführt ist.  

3. Eine Satzungsänderung bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen.  

  

§ 12 Beschlussfähigkeit  

  

1.  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß gem. 

§ 7 Abs. 1 einberufen wurde.  

2. Die Beschlussfähigkeit ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 

gegeben.  

3. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen gefasst, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt.  

  

§ 13 Auflösung  

  

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.  

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den Schulträger des Kyffhäuser-Gymnasiums.  


